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XIV. Gesctzgcbullgsperiode 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche An­
frage der Abg. Wilhelmine Moser 
und Genossen, Nr. 2135/J-NRj.1978 

. vom 1978 10 23, "Anerkennung des 
·Seniorenausweises durch die Post­
und Telegraphenverwal tung". 

2109 lAB 

1978 -12- 1 3 
zuZ135iJ 

Die Zulassung der Seniorenausweise als vollgültige Lichtbildlegitimation zum 
Abhol en von Briefen, Paketen usw. \'/ürde die Beurkundung durch den Ausstell er, 
daß die abgebildete Person tatsächlich mit der im Ausweis genannten ident ist, 
voraussetzen~ Dies trifft jedoch beim Seniorenausweis nicht zu. 

Zur Erlangung des "Seniorenausweises" wird das Formblatt "Ermäßigungsausweis" 
vom Fahrgast ausgefüllt. Bei der ersten Vorlage bei einem Fahrkartenschalter -
die auch durch eine andere Per·son als den Ausweisinhabererfolgen kann - wird 
lediglich das Lichtbild abgestempelt und. damit zum Ausdruck gebracht, daß das 
Li chtbil cf und der Auswei s zusammengehören. Sodann erwi rbt der Fa hrgast jene 
Berechtigungsmarke, die der angestrebten Ermäßigung (z.B. Schnellbahn­
wochenmarke, Seniorenermäßigung) entspricht. Durch das Aufkleben der 
entsprechenden Berecht; gungsma rke w; rd der Ermäßi gungsauswei s zum "Sen; oren­
auswei s", dem jedoch ei nes der wesentl i chsten Merkmal e ei ner 
lichtbildlegitimation, nä~ich die Beurkundung durch den Aussteller~ daß die 
abgebil dete Person den im Auswei s angegebenen Namen trägt, fehl t. 
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Wollte man den "Seniorenausweis" zu einem tauglichen Nämlichkeitsnachweis 

umgestalten, wäre dies mit einem beträchtl ichen zusätzl ichen administrativen 

Aufwand bei der Ausstellung verbunden. Dies würde die derzeit unbürokratische 

Vorgangsweise bei der Ausstell ung von "Seni orenauswei sen" wesentl i eh 

erschweren. Oie Ausstell urig von "Seni orenausweisen" mit zusätzl i chen Erforder­

nissen zu belasten, erscheint aber auch deswegen entbehrlich, weil ja' bei jedem 

Postamt auf Verl angen eine Postauswei skarte ausgestell t wi rd, die zur Abhol ung 

von Paketen, Briefen und dergleichen' berechtigt. 

Wien, 1978 12 12 

Der Bundesminister 
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